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 Veröffentlicht am 11.12.1986

Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §20;

BAO §217 Abs1;

BAO §236 Abs1;

B-VG Art130 Abs2;

Rechtssatz

Aus dem Umstand, daß auf Kosten des Abgabenschuldners Berufungen betre end Verspätungszuschläge bzw die

Abgabenschuld erhoben wurden, kann auch unter dem Aspekt eines Fehlverhaltens von Organwaltern der

Abgabenbehörde keine Unbilligkeit hinsichtlich der Einhebung des Säumniszuschlages abgeleitet werden.
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